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RS Vwgh 1987/9/21 86/10/0096
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1987

Index

82/04 Apotheken Arzneimittel

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

AMG 1983 §1 Abs1 Z5;

LMG 1975 §17 Abs1;

Rechtssatz

Durch die tägliche Einnahmeempfehlung beim Karto9elsaft ("kurmäßig über den ganzen Tag verteilt") und den Hinweis

"Diätmittel Atemwege" beim HuAattichsaft wird einem Konsumenten zumindest eine günstige Wirkung auf seinen

Organismus suggeriert; daraus folgt, dass beide Produkte als Arzneimittel einzustufen sind.
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